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rend des Gebrauches, eindeutig festgestellt werden kann.

(2) Lassen Form, Größe, Herstellungsprozeß oder Zu
stand der Erzeugnisse eine Einzelkennzeichnung nicht 
zu, so müssen Verpackung oder Umhüllung der Erzeug
nisse, sofern sie handelsüblich zur Lieferung gehören, 
eindeutig gekennzeichnet sein.

(3) Die Kennzeichnung gilt als eindeutig, wenn sie die 
Firmenbezeichnung oder eine eingetragene Handels
oder Fabrikmarke (Warenzeichen) enthält.

(4) Verantwortlich für die Kennzeichnung ist der 
Leiter des Geschäftsbetriebes.

§ 2

Alle Hersteller und Verteiler industrieller Erzeugnisse 
sind verpflichtet, in ihrer Buchführung auf Rechnungen, 
Begleitpapieren, Prospekten, Anhängeschildern usw. die 
achtstelligen Nummern der Erzeugnisse laut allgemei
nem Warenverzeichnis anzugeben.

§ 3

(1) Spätestens zwei Monate nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes dürfen in der Deutschen Demokratischen Re
publik hergestellte Waren nur dann zur Auslieferung 
gelangen, wenn sie der Kennzeichnungspflicht nach § I 
genügen.

(2) Die beim Groß- und Einzelhandel nachweisbar aus 
früheren Lieferungen vorhandenen Warenbestände kön
nen auch nach diesem Zeitpunkt ohne Kennzeichen in 
den Verkehr gebracht werden.


